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Die vorliegende Handreichung möchte für die 
notwendige interkulturelle Öffnung diakonischer 
Dienste und Einrichtungen als Prozess in der ge-
samten Diakonie werben. Sie richtet sich an Ge-
schäftsführende diakonischer Einrichtungen, 
Dienste und Verbände ebenso wie z. B. an Pfl ege-
dienstleitungen, Teamleitungen und alle Mitarbei-
tenden und möchte dazu motivieren, Prozesse der 
interkulturellen Öffnung vor Ort anzustoßen und / 
oder weiterzuverfolgen. 

Positionspapier, Prüfsteine und Praxisbeispiele 
verweisen auf die (gesellschafts-)politische Not-
wendigkeit interkultureller Öffnungsprozesse und 
geben Anregungen für den Einstieg und die Durch-
führung. Die Praxiserfahrungen dokumentieren ei-
nen Ausschnitt aus der Vielzahl möglicher Ansätze 
und Arbeitsschwerpunkte. 

Die interkulturelle Öffnung diakonischer Dienste 
und Einrichtungen entspricht dem diakonischen 
Auftrag, der keine kulturellen und/oder reli giösen 
Einschränkungen kennt, sondern universal angelegt 
ist. 2007 hat die Bundesregierung ihren Nationalen 
Integrationsplan vorgestellt. Die interkulturelle 
Öffnung diakonischer Dienste und Einrichtungen 
ist ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung dieses Na-
tionalen Integrationsplanes. Die Diakonie baut 
dabei auf eine lange Tradition diakonischer Inte-
grationsarbeit und kann sich auf langjährige Erfah-

rungen mit Prozessen der interkulturellen Öffnung 
beziehen. 

Die Vielfalt dieser Prozesse zeigt, dass nicht nur 
Menschen mit Migrationshintergrund – unabhän-
gig von ihrem Aufenthaltsstatus – sondern alle Be-
teiligten profi tieren; hauptamtliche Mitarbeitende 
und Klienten. Dies bestätigt, dass in einer pluralen 
und individualisierten Gesellschaft interkulturelle 
Öffnungsprozesse notwendig sind, um optimal auf 
die Bedarfe und Bedürfnisse aller Menschen einzu-
gehen, die in Diensten und Einrichtungen der Dia-
konie Hilfe suchen oder dort tätig sind. 

Die Vielzahl kultureller und ethnischer Hintergrün-
de, religiöser und weltanschaulicher Orientierung 
erfordert eine grundlegende Sensibilität für kultu-
rell geprägte Bedürfnisse und Hemmnisse des Zu-
gangs zu allen Diensten und Einrichtungen. Diese 
Sensibilität benötigt jedoch refl ektierte Handlungs-
kompetenz, um dem einzelnen Menschen gerecht 
zu werden. In Verbindung mit einer immer wieder 
neu zu refl ektierenden Standortbestimmung auf der 
Basis des Evangeliums stärkt die interkulturelle 
Öffnung die Qualität diakonischen Handelns und 
trägt zu ihrer Profi lierung bei. 

Es gilt nun, die Ansätze guter Praxis und das be-
stehende Know-How aus Wissenschaft und Praxis 
in der Breite zu multiplizieren und interkulturelle 
Öffnung als Prozess in der gesamten Diakonie zu 
implementieren.

1. Einleitung
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2. Positionspapier

2.1 Gesellschaftlicher Hintergrund: 

Deutschland ein Einwanderungsland

In Deutschland leben ca. 83 Millionen Menschen 
mit unterschiedlichen Einstellungen, Lebensweisen, 
Traditionen und Wertvorstellungen. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich durch gesellschaftliche Wand-
lungsprozesse, insbesondere Globalisierung und Zu-
wanderung, eine produktive Vielfalt von religiösen 
und weltanschaulichen Überzeugungen, Lebensein-
stellungen und Haltungen entwickelt. Dadurch hat 
sich das Leben aller Menschen in Deutschland ver-
ändert – sowohl das der Einheimischen als auch der 
Zugewanderten. Erst mit Inkrafttreten des Zuwan-
derungsgesetzes am 01.01.2005 wurde die Realität 
Deutschlands als Einwanderungsland politisch ak-
zeptiert. Nach dem Mikrozensus 2005 haben rund 
20 % der in Deutschland lebenden Menschen einen 
Migrationshintergrund1. Es wird davon ausgegan-
gen, dass 2010 ca. 40 % der unter Vierzigjährigen 
einen Migrationshintergrund aufweisen werden. 

1  Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölkerung und Er-
werbstätigkeit – Bevölkerung mit Migrationshintergrund – 
Ergebnisse des Mikrozensus 2005, Wiesbaden 2007, 7: Zu 
den Menschen mit Migrationshintergrund zählen „alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen 
Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen 
mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in 
Deutschland geborenen Elternteil“. („Aus diesem Blick-
winkel stellen die größte Gruppe die 7,3 Mio. zugewan-
derten Ausländer mit 5,6 % der Gesamtbevölkerung bzw. 
36 % aller Personen mit Migrationshintergrund dar. Die 
zweitgrößte Gruppe bilden die 3,5 Mio. bzw. 23 % Einge-
bürgerten, wobei 20 % dieser Gruppe persönliche Migra-
tionserfahrung haben und 3 % keine. Weitere knapp 12 % 
stellen die 1,8 Mio. Spätaussiedler. Schließlich sind 2,7 Mio. 
bzw. 18 % aller Personen mit Migrationshintergrund Deut-
sche ohne eigene Migrationserfahrung, also die zweite und 
dritte Migrantengeneration. Hier handelt es sich um die hier 
geborenen 1,2 Mio. Kinder von eingebürgerten oder aus-
ländischen Eltern, die bei Geburt zusätzlich die deutsche 
Staatsangehörigkeit erhalten haben sowie die 1,5 Mio. Kin-
der, bei denen nur ein Elternteil Ausländer, Spätaussiedler 
oder Eingebürgerter ist.“).

Bei den über 60-jährigen Migranten nimmt man an, 
dass ihre Zahl von ca. 750.000 im Jahr 2003, auf ca. 
1,3 Millionen im Jahr 2010 und 2,85 Millionen im 
Jahr 2030 steigen wird.2

Migrations- und Integrationspolitik ist daher ein 
Zentralbereich der Gesellschaftspolitik, der eine 
Anpassung an die sich wandelnden Sozial- und Kul-
turprozesse erfordert. Ziel einer umfassenden Inte-
grationspolitik und der Umsetzung des Nationalen 
Integrationsplanes3 muss es sein, dass Zugewan-
derte gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen 
Bereichen teilhaben können und Chancengerech-
tigkeit erhalten. Dabei sind alle Bereiche – Arbeit, 
Bildung, Kultur, soziale, rechtliche und politische 
Integration – einzeln und in ihrer Wechselwirkung 
zu fördern.

2.2 Diakonie und Integration

Seit Jahrzehnten nimmt die Diakonie ihre anwalt-
schaftliche Funktion und das Eintreten für „die 
Fremden“ im Bereich der Integration von Zuge-
wanderten wahr und bringt sich in die politische 
Diskussion ein4. Die Diakonie schließt sich dabei 
einem Verständnis von Integration als einem dy-
namischen, lange andauernden und sehr differen-
zierten Prozess der wechselseitigen Annäherung 
an, der sowohl Anforderungen an die Migrantinnen 

2  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hrsg.): 6. Familienbericht der Bundesregie-
rung. Berlin 2000.

3  Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
(Hrsg.): Der Nationale Integrationsplan. Neue Wege – Neue 
Chancen. Berlin 2007.

4  Vgl. Kirchenamt der EKD und Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (Hrsg.): „-- und der 
Fremdling, der in deinen Toren ist.“ Gemeinsames Wort der 
Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und 
Flucht. Hannover 1997, 103.
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Positionspapier

und Migranten, als auch an die Mehrheitsbevölke-
rung in der Bundesrepublik Deutschland stellt.5

Dieser stetige Wandlungsprozess fordert die Diako-
nie heraus, gesellschaftliche Realitäten aufzugrei-
fen und ihre Dienste und Einrichtungen interkultu-
rell zu öffnen.

Die Diakonie steht dabei für christliche Werte und 
möchte dieses Fundament ihres Handelns Men-
schen verschiedener Überzeugungen, Herkunft 
und Religion bekannt machen und ihnen auf dieser 
Grundlage Unterstützung anbieten.

Ziel ist es, Zugänge zu Hilfe- und Dienstleistungsan-
geboten der Diakonie allen Menschen, unabhängig 
von kultureller, religiöser und weltanschaulicher 
Prägung, nach Bedarf zu ermöglichen und ihren in-
dividuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dazu 
ist auf diakonischer Seite zunächst 

(1) die Wahrnehmung unterschiedlicher kulturel-
ler, religiöser und weltanschaulicher Bedürf-
nisse der Menschen in den Diensten und Ein-
richtungen, 

(2) der Abbau von Zugangsbarrieren und 

(3) Sensibilität für „neue“ (potentielle) Zielgruppen 

gefordert.

Das Diakonische Werk der EKD unterstützt den 
Prozess der interkulturellen Öffnung seiner Dienste 
und Einrichtungen und folgt damit seinem Auftrag 
und Selbstverständnis als evangelischer Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspfl ege. Interkultu-
relle Öffnung in diakonischer Perspektive ist immer 
mit der Frage nach dem evangelischen Profi l dia-
konischer Dienste und Einrichtungen verbunden, 
denn „Diakonie ist Christsein in der Öffentlichkeit“ 
und damit „gelebter Glaube“.6

5  Vgl. Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen 
Arbeit; Parallelgesellschaften und interkulturelle Öffnung. 
Themenheft 3/2007.

6  Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.): Leitbild Diakonie.
Stuttgart 1997, 7.

2.3 Interkulturelle Öffnung, interkul-

turelle Kompetenz und interkulturelle 

Bildung 

Die diakonischen Einrichtungen und Dienste pfl e-
gen eine diakonische Kultur7, welche Mitarbei-
tenden und Hilfesuchenden die Möglichkeit ein-
räumt und sie ermutigt, den diakonischen Auftrag 
und christliche Spiritualität kennen zu lernen und 
auch im Arbeitsalltag zu leben. Der Vielfalt des 
Protestantismus und der religiösen Profi le entspre-
chend, prägt sich diese Kultur in verschiedenen 
Einrichtungen unterschiedlich aus. Denn Kultur 
stellt „einen Hintergrund von etablierten und über 
Generationen überlieferten Sichtweisen, Werten, 
Ansichten und Haltungen dar, die einerseits unser 
ganzes Denken, Fühlen und Handeln beeinfl ussen, 
die wir andererseits aber in individueller wie auch 
kollektiver Weise übernehmen, modifi zieren und 
weiterentwickeln, und zwar in Abhängigkeit von 
Kontexten.“8 Auf dieser Grundlage nimmt die Dia-
konie verschiedene kulturelle Prägungen der Mitar-
beitenden und der Hilfesuchenden wahr, respektiert 
sie und bezieht sie in ihr Hilfehandeln ein.

2.3.1   Interkulturelle Öffnung

In Zeiten der Globalisierung, weltweiter Migrati-
onsprozesse und freiheitlicher Lebensformen ist 
eine wachsende kulturelle Heterogenität in Organi-
sationen die Folge. 

Ein nachhaltiger Prozess der interkulturellen Öff-
nung fordert konzeptionelle Überlegungen und 
die Verankerung im Leitbild der Dienste und Ein-
richtungen, wobei die Individualität des Menschen 
jenseits kultureller Stereotypen in den Mittelpunkt 
gestellt wird. Insofern ist interkulturelle Öffnung 
nicht auf die Gruppe der Zugewanderten zu be-
schränken, sondern bezieht sich auf die Verschie-
denheit aller Menschen. 

7  Vgl. Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.): „Charakte-
ristika einer diakonischen Kultur.“ Diakonie Texte 1.2008. 
Berlin 2008. 

8  Hegemann, Thomas: Interkulturelles Lernen. Ein multi-
dimensionaler Ansatz zum Erwerb interkultureller Kompe-
tenzen, in: Hegemann, Thomas; Salman, Ramazan: Trans-
kulturelle Psychiatrie. 2. Aufl age. Bonn 2001, 195f. 
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Interkulturelle Öffnung zielt auf die Anpassung auf 
struktureller Ebene, die durch die Leitungen initi-
iert und getragen werden muss. Dabei ist sowohl die 
Vielfalt im Bereich der Mitarbeitenden wie auch im 
Bereich der Klienten von Bedeutung. Der Prozess 
der interkulturellen Öffnung ist eine Chance, Mitar-
beitende zu motivieren, sich mit dem „Eigenen und 
Fremden“ gleichermaßen auseinander zu setzen. 

2.3.2  Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz bedeutet, sich der ei-
genen kulturelle Prägung bewusst zu werden, die 
eigene Wahrnehmung zu refl ektieren, Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen sich und den an-
deren wahrzunehmen, um mit dem Anderssein 
des Gegenübers einfühlsam, respektvoll und nicht 
diskriminierend umgehen zu können.9 Interkul-
turelle Kompetenz hat als Aspekt professionellen 
Handelns eine selbstrefl exive und damit auch per-
sönliche Dimension. Ebenso umfasst interkultu-
relle Kompetenz auch kognitive Dimensionen. 
Das Hintergrundwissen über Migrationsprozesse 
und ihre Auswirkungen auf die Betroffenen sowie 
die Kenntnis der rechtlichen und politischen Rah-
menbedingungen sind notwendige Bedingungen. 
Die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeitenden 
bildet somit die Basis für alle Prozesse der inter-
kulturellen Öffnung und dient damit langfristig der 
Zukunftsfähigkeit der diakonischen Dienste und 
Einrichtungen.

2.3.3. Interkulturelle Bildung

Interkulturelle Bildung zielt primär auf Grundhal-
tungen und geistige Orientierungen, die sich aus der 
Wissensvermittlung allein nicht ergeben. Entschei-
dend ist eine Haltung der Offenheit und die Bereit-
schaft, die eigenen kulturellen Selbstverständlich-
keiten und Wertvorstellungen zu refl ektieren und 
zu relativieren. Interkulturelle Bildung ist exem-
plarisches Lernen. Sie macht die Aufnahme neuer 
Perspektiven notwendig, da neben der ethnisch-
kulturellen auch andere Unterscheidungsdimensi-
onen in den vielfältigen Milieus der Gesellschaft 

9  Deutscher Caritasverband e.V. (Hrsg.).: Eckpunkte für 
einen Prozess der interkulturellen Öffnung der verband-
lichen Caritas. Diskussionspapier. Stand 27.01.2004, 6. 

Berücksichtigung fi nden, die für interkulturelle 
Sozialisations-, Lern- und Bildungsprozesse nutz-
bar gemacht werden können. In vieler Hinsicht 
deckt sie sich mit den allgemeinen Zielen von Bil-
dung, verstanden als refl ektiertes Verhältnis zum 
Selbst, zur tradierten Kultur und zur Gesellschaft.10 
 Diese Haltungen und Kompetenzen können nicht in 
einem begrenzten Zeitraum erworben werden, son-
dern müssen in einem Prozess der kontinuierlichen 
Selbstrefl exion überprüft werden. Interkulturelles 
Lernen ist eine Querschnittsaufgabe in allen Be-
reichen der sozialen Arbeit.

2.4. Theologische Grundlagen

Die Diakonie benötigt interkulturelle Kompetenz 
der Mitarbeitenden und eine interkulturelle Öff-
nung ihrer Dienste und Einrichtungen, um ihren 
universellen Hilfsauftrag als „Kirche für andere“ 
(Dietrich Bonhoeffer) adäquat erfüllen zu kön-
nen. Migration und Fremdheitserfahrungen sind 
Kernelemente vieler biblischer Texte und prägen 
das Selbstverständnis des Volkes Israel bis heute.11 
Jesus selbst erwähnt den Fremden explizit in sei-
ner Rede vom Weltgericht, einem der biblischen 
Kerntexte der Diakonie, wenn er spricht: „Ich bin 
ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenom-
men“ (Mt 25,35). Daraus ergibt sich für die Diako-
nie ein besonderer Integrationsauftrag, der vor dem 
Hintergrund der biblischen Erfahrungen die kultu-
rellen/religiösen Prägungen und Bedürfnisse des 
Menschen respektiert. So verpfl ichtet sich die Di-
akonie in ihrem Leitbild nicht nur, die Würde jedes 
Menschen zu achten, sondern betont auch:

„Gott traut uns zu, solidarisch zu handeln, das 
Recht der Schwachen und Fremden zu achten und 
jedem Gerechtigkeit zukommen zu lassen. […] Di-
akonisches Handeln fragt nicht nur nach dem, was 
der Mensch braucht, sondern auch nach dem, was 
er will.“12

10  Vgl. Georg Auernheimer, www.uni-koeln.de/ew-fak/pa-
edagogik/interkulturelle/publikationen/pol_bildung.html, 
29.10.07.

11  Vgl. 2 Mo 22,20; 2 Mo 23,9; 3 Mo 19,34.

12  Diakonisches Werk der EKD e.V. (Hrsg.): Leitbild Dia-
konie. Stuttgart 1997, 2.

Positionspapier
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Interkulturelle Öffnung und evangelische Prägung 
diakonischer Dienste und Einrichtungen müssen 
sich nicht gegenüber stehen, sondern können einan-
der befördern. In der Auseinandersetzung mit dem 
„Fremden“ kann das „Eigene“ (wieder) neu wahrge-
nommen werden, denn auch in religiöser Hinsicht 
wird „der Mensch am Du zum Ich“ (Martin Buber). 
Ein gelingender Dialog führt zu einer Refl exion der 
eigenen kulturellen – und besonders religiösen – 
Prägungen und fördert dadurch die Sprachfähig-
keit hinsichtlich der eigenen Glaubensinhalte. Um 
dieses zu erreichen, müssen theologische Inhalte 
im Prozess der interkulturellen Öffnung als As-
pekte von Selbst- und Fremdbeschreibung wahrge-
nommen und gemeinsam refl ektiert werden. Dabei 
ist die Diakonie aufgefordert, ihre evangelische 
Identität nach innen und außen erkennbar zu ma-
chen und auch ihre (theologischen) Grenzen einer 
interkulturellen Öffnung sichtbar zu machen, um 
Unkenntlichkeit und der Erosion einer christlichen 
Deutungskultur zu entgehen. Das heißt auch, dass 
in der unbedingten Hinwendung zum Anderen ei-
gene Überzeugungen vertreten und gelebt werden. 
(Joh 4, 7-42).

Diakonische Dienste und Einrichtungen bieten für 
einen „interkulturellen/interreligiösen Dialog“ be-
sondere Chancen. Im miteinander geteilten Alltag 
und in der Situation von besonderen Lebenslagen 
steht zunächst eine verbindende Ethik des Helfens/
der Unterstützung im Vordergrund und nicht syste-
matisch-theologische Differenzen. Diese Basis ge-
teilter Erfahrungen und gemeinsamer Ziele bildet 
einen tragfähigen Grundstock für ein solidarisches 
und friedliches Miteinander, das über die jewei-
ligen Dienste und Einrichtungen hinaus wirkt. Sie 
ist auch ein notwendiges „Fundament des Vertrau-
ens“ in Situationen des Konfl iktes.

2.5 Arbeitsrechtliche Anforderungen 

an die Mitarbeitenden in der Diakonie

Die Kirchen haben nach dem Grundgesetz13 das 
Recht, abweichend von anderen gesellschaftlichen 
Gruppierungen ihre Mitarbeitenden nach der Re-

13  Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 
Weimarer Reichsverfassung

ligionszugehörigkeit auszuwählen. Dieses Recht 
dient der Religionsfreiheit. Zur Religionsfreiheit 
gehört die Freiheit der Ausübung der Religion. 
Diakonie ist Lebens- und Wesensäußerung der 
Kirche und nimmt daher teil an diesem Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirche. Kirche und Diakonie 
können sowohl im Wort als auch in der Tat ihrer 
religiösen Überzeugung durch Mitarbeitende ihrer 
Religion Ausdruck verleihen. Zu diesem Recht ge-
hört auch, dass die Mitarbeitenden nach der Religi-
onszugehörigkeit ausgesucht werden können und in 
Teilbereichen auch ausgewählt werden müssen, um 
die Übereinstimmung der Tätigkeit mit der religi-
ösen Überzeugung zu gewährleisten. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat daher 
auch für ihr Diakonisches Werk eine Richtlinie14 er-
lassen, in der sie Anforderungen an die privatrecht-
liche berufl iche Mitarbeit in Kirche und Diakonie 
formuliert. Diese Richtlinie sieht grundsätzlich 
vor, dass die in Kirche und Diakonie beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Landes-
kirche angehören sollen. Für einige Bereiche, wie 
zum Beispiel für die Seelsorge und für die Leitung, 
müssen die Mitarbeitenden evangelisch sein. Wenn 
zum Beispiel im Hinblick auf Migrationsgeschichte 
und Integrationserfahrungen, die für den konkreten 
Arbeitsplatz benötigt werden, Mitarbeitende an-
derer Überzeugung besser geeignet sind, können 
diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angestellt 
werden. 

Von evangelischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wird erwartet, dass sie Schrift und Bekenntnis 
anerkennen. Von christlichen Mitarbeitern wird er-
wartet, dass sie Schrift und Bekenntnis (der evange-
lischen Einrichtung) achten und für die christliche 
Prägung ihrer Einrichtung eintreten. Nichtchrist-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den 
kirchlichen Auftrag zu beachten und die ihnen 
übertragenen Aufgaben im Sinne der Kirche zu er-

14  Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland über die Anforderungen der privatrecht-
lichen berufl ichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und des Diakonischen Werkes der EKD e.V. 
nach Art. 9 Buchstabe b Grundordnung. In: Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Heft 9, Jg. 2005, 
413 f.

Positionspapier
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füllen. Von evangelischen Mitarbeitenden wird also 
über ihre rein fachliche Tätigkeit hinaus mehr er-
wartet, nämlich die Anerkennung von Schrift und 
Bekenntnis, während von christlichen Mitarbeitern 
die Achtung dieses evangelischen Bekenntnisses 
verlangt wird. 

2.6 Thesen

Das Ziel dieser Thesen ist die Unterstützung 
der diakonischen Dienste und Einrichtungen im 
Prozess der interkulturellen Öffnung. Diese Po-
sitionen sollen auf allen Ebenen und Gremien in 
der Diakonie umgesetzt und ebenfalls gegenüber 
der Öffentlichkeit dargestellt werden. 

1. Die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund ist eine originär diakonische Auf-
gabe.

2. Die Diakonie als zivilgesellschaftliche Akteu-
rin trägt Verantwortung für eine Gesellschaft, 
in der die Akzeptanz kultureller und religiöser 
Vielfalt eine Selbstverständlichkeit bedeutet.

3. Der Prozess der interkulturellen Öffnung be-
darf einer Verankerung im Leitbild der Diako-
nie, das heißt im Leitbild des Diakonischen 
Werkes der EKD e. V., dem der Landesverbän-
de und in den Leitbildern der einzelnen diako-
nischen Dienste und Einrichtungen. 

4. Die interkulturelle Öffnung ist eine Quer-
schnittsaufgabe. Mitarbeitende auf allen Hie-
rarchieebenen sind Akteure.

5. Im Prozess der interkulturellen Öffnung geht es 
sowohl um die Entwicklung von Haltungen als 
auch um aktive Gestaltung von Prozessen, die 
jedem Menschen eine gleichberechtigte Teilha-
be ermöglichen.

6. Die Diakonie sorgt für die Vermittlung von in-
terkultureller Kompetenz für ihre Mitarbeiten-
den (Aus-, Fort- und Weiterbildung). Die Ein-
s t e l l u n g  v o n  M e n s c h e n  m i t 
Migrationshintergrund kann aufgrund ihrer 
„Türöffnerfunktion“ (Netzwerke, Sprache) för-

derlich sein.

7. Der Prozess der interkulturellen Öffnung benö-
tigt ein Konzept, eine gezielte Steuerung sowie 
eine Zusammenarbeit mit Kooperationspart-
nern, zum Beispiel mit Migrationsfachdiensten 
und Migrantenselbstorganisationen. 

8. Interkulturelle Öffnung ist fester Bestandteil 
der Öffentlichkeitsarbeit.

9. Der Prozess der interkulturellen Öffnung als 
gesamtdiakonischer Prozess bedarf einer struk-
turierten Begleitung, Moderation und Evaluati-
on, um die Nachhaltigkeit zu sichern.

10. Der Prozess der interkulturellen Öffnung dia-
konischer Dienste und Einrichtungen ist eine 
Chance, sich der eigenen evangelischen Stand-
ortgebundenheit und des eigenen Profi ls in der 
Auseinandersetzung mit anderen kulturellen 
Denk- und Verhaltensmustern (wieder) bewusst 
zu werden. 

11. Im Prozess der interkulturellen Öffnung liegt 
die Chance, durch neue Kooperationsmöglich-
keiten und die Einbindung in Netzwerke die 
Fachlichkeit der Mitarbeitenden zu fördern.

12. Die Orientierung an der Menschenwürde und 
Chancengerechtigkeit auf der Grundlage eines 
christlichen Freiheitsverständnisses ist nicht 
nur die Ausgangsbasis, sondern zugleich auch 
die Grenze jeder interkulturellen Öffnung. 
Denn die universale Geltung der Menschen-
rechte schließt aus, dass unter Hinweis auf kul-
turelle Selbstverständnisse oder Traditionen 
Abstriche an der Durchsetzung menschenrecht-
licher Normen gerechtfertigt werden können.15

15  Vgl. dazu Bielefeldt, Heiner: Zwangsheirat und multi-
kulturelle Gesellschaft. Anmerkungen zur aktuellen Debat-
te. Berlin 2007, 10.

Positionspapier
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3.  Prüfsteine und Beispiele aus Handlungsfeldern der 
 Diakonie

3.1 Prüfsteine

Die vorliegenden Prüfsteine beziehen sich auf die 
spezifi schen Herausforderungen der Diakonie in 
Bezug auf interkulturelle Öffnungsprozesse. Die 
Thematisierung des diakonischen Profi ls und inter-
religiöser Fragestellungen wurden in die Prüfsteine 
aufgenommen.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit der Liste der Prüf-
steine zu arbeiten. Sie eignet sich für die Erhebung 
des Ist-Zustandes einer Einrichtung, zur Zielformu-
lierung und Prozesssteuerung sowie zur Überprü-
fung der Zielerreichung. Eine regelmäßige (mehr-
malige bzw. wiederholte) Anwendung in einem 
dem jeweiligen Bedarf entsprechenden Turnus ist 
empfehlenswert. Die Prüfsteine können zur Eigen-
arbeit in Diensten und Gruppen bzw. auf Leitungs-
ebene eingesetzt werden oder als Instrument in Be-
ratungssituationen verwendet werden. 

3.1.1 Berücksichtigen Maßnahmen der 

Organisationsentwicklung die interkul-

turelle Dimension?

Zum Beispiel: 

1. Hält die Leitung das Thema interkulturelle Öff-
nung auf der Agenda?

2. Hat Ihre Einrichtung ein Leitbild, in dem die 
interkulturelle Öffnung verankert ist?

3. Hat Ihre Einrichtung/Ihr Arbeitsfeld eine fach-
liche Konzeption, in der die interkulturelle Öff-
nung verankert ist?

Wann wurde diese erstellt? �

Wird diese in Bezug auf die gesellschaft- �

lichen Veränderungen weiterentwickelt?

4. Spiegelt Ihre Konzeption die Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen Normen und 
Werten verschiedener kultureller und religiöser 
Traditionen wider? 

5. Berücksichtigt Ihre Konzeption die demogra-
phische Vielfalt Ihres Einzugsgebietes?

6. Arbeiten Sie mit speziellen Kooperationspart-
nern (zum Beispiel mit Migrationsfachdiensten, 
Migrantenselbstorganisationen)? 

7. Sind mögliche Zugangsbarrieren für Menschen 
mit Migrationshintergrund erkannt?

8. Ist Ihre Einrichtung kultursensibel organisiert? 
Zum Beispiel:

Sind mehrsprachige Aufnahme- und Ana- �

mnese-Bögen etc. vorhanden?
Bietet Ihre Einrichtung Hilfen zur Überwin- �

dung von sprachlichen Verständigungs-
schwierigkeiten (zum Beispiel interner und 
externer Dolmetscherpool)?
Gibt es unterschiedliche religiöse Angebote? �

Sind Piktogramme/Hinweisschilder in Ihrer  �

Einrichtung für alle verständlich?
Gibt es ein vielfältiges Essensangebot? �

9. Zeichnet sich Ihre Einrichtung durch weitere 
Maßnahmen in diesem Bereich aus?

3.1.2 Berücksichtigen Maßnahmen der 

Qualitätsentwicklung die interkulturelle 

Dimension? 

Zum Beispiel: 

Gibt es regelmäßige Befragungen und geeignete 
Feedbackbögen (zum Beispiel sprach lich, metho-
disch, Verständlichkeit des Prozesses)?
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Wird auch auf kulturell und religiös geprägte Be- �

dürfnisse eingegangen (Mitarbeitende und Kli-
entinnen/Klienten)?
Wird der Verlauf des Prozesses der interkultu- �

rellen Öffnung regelmäßig auf allen Hierarchiee-
benen kommuniziert?
Werden die vielfältigen Ressourcen aller Mitar- �

beitenden (Haupt- und Ehrenamtliche), Klien-
tinnen/Klienten und Angehörigen erkannt und in 
den Prozess eingebracht (zum Beispiel Umgang 
mit und Kenntnisse unterschiedlicher Traditi-
onen, eigene Migrationserfahrung, Mehrspra-
chigkeit)?
Sind in Ihrer Einrichtung praxisrelevante Mate- �

rialien zu interkulturellen Themen vorhanden?
Zeichnet sich Ihre Einrichtungen durch weitere  �

Maßnahmen in diesem Bereich aus?

3.1.3 Berücksichtigen Maßnahmen der 

Personalentwicklung die interkulturelle 

Dimension?

Zum Beispiel: 

1. Ist in Ihrer Einrichtung die interkulturelle Kom-
petenz ein Anforderungsprofi l von Mitarbeiten-
den?

2. Sind Menschen mit Migrationshintergrund auf 
allen Hierarchieebenen vertreten?

3. Nehmen leitende Mitarbeitende an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu interkulturellen 
Themen regelmäßig teil?

4. Wird die Teilnahme an Fort- und Weiterbildun-
gen zu interkulturellen Themen auf allen Hier-
archieebenen (Haupt- und Ehrenamtliche) ge-
fördert? Zum Beispiel zu Themen wie

Migrationsprozesse und gesellschaftlicher  �

Wandel
rechtliche und politische Rahmenbedin- �

gungen der Migration
Umgang mit dem „Fremden und Eigenen“  �

(Religion und Kultur)
Vorurteile und Diskriminierung �

Interkulturelle Öffnung und diakonisches  �

Profi l

5. Ist der Praxisbezug in diesen Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen gegeben?

6. Wird Mehrsprachigkeit und der Erwerb von 
Fremdsprachen gefördert?

7. Zeichnet sich Ihre Einrichtungen durch weitere 
Maßnahmen in diesem Bereich aus?

3.1.4 Berücksichtigen Sie die inter kultu-

relle Dimension in der Öffentlich keits -
ar beit Ihrer Einrichtung?

Zum Beispiel:

Ist mehrsprachiges Infomaterial über Ihre Ein- �

richtung vorhanden?
Werben Sie mit Ihrem interkulturellen  Profi l? �

Zeichnet sich Ihre Einrichtung durch weitere  �

Maßnahmen in diesem Bereich aus?

Prüfsteine und Beispiele aus Handlungsfeldern der  Diakonie
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4. Praxisbeispiele

Die hier dokumentierten Praxisbeispiele geben ei-
nen Einblick in die Prozesse interkultureller Öff-
nung in verschiedenen Handlungsfeldern. Im Rah-
men einer handlungsfeldübergreifenden Umfrage 
waren diakonische Dienste und Einrichtungen 2007 
aufgefordert worden, Modelle und Projekte inter-
kultureller Öffnung einzusenden. Die vorliegende 
Auswahl erhebt daher keinen Anspruch auf Reprä-
sentativität. Sie nimmt auch keine Wertung einzel-
ner Modelle vor, da diese aufgrund der eingereich-
ten Konzeptionen nicht möglich ist. 

4.1. Ausgewählte Beispiele aus den 

Arbeitsfeldern der Diakonie 

4.1.1 Institution: 
Diakonisches Werk Herford e.V.

Handlungsfeld:
Migrationserstberatung / Regionales DW

Beschreibung:
1) Netzwerk für Integration und Vielfalt im Kreis 
Herford. 

Ziel des Projektes war es zum einen, Transparenz über 
die vielfältigen Aktivitäten und Angebote im Bereich 
Migration und Integration herzustellen, die unter-
schiedlichen Akteure miteinander bekannt zu machen 
und zu vernetzen. Zum anderen wurde angestrebt, 
wesentliche Problemfelder aus der Lebenswirklich-
keit von Migrantinnen und Migranten aufzugreifen, 
dafür nach generellen und organisationsübergreifen-
den Lösungsmöglichkeiten zu suchen und einzelne 
strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der Inte-
gration und Alltagswelt von Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte umzusetzen. (Broschüre:widunetz 
– Ein Netzwerk stellt sich vor – www.widunetz.de/
media/custom/ 1461_21_1.PDF) 

2) Fachforum Migration innerhalb des Netzwerks 
für Integration und Vielfalt im Kreis Herford.

Das Fachforum Migration wurde am 14. Mai 2007 
gebildet und besteht aus 17 Mitgliedern. Es über-
nimmt die Vertretung migrationsspezifi scher An-
liegen im Rahmen seiner „Brückenfunktion“ für 
Migrantenselbstorganisationen und Migrantinnen 
und Migranten innerhalb des Netzwerkes. Eine 
Erweiterung des Forums durch neue Mitglieder ist 
möglich.

Ort:
Herford

Kontakt:
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herford e.V.
Auf der Freiheit 25
32052 Herford
Telefon: 05221/5998-51
Telefax: 05221/5998-75 
E-Mail: peter.buss@dw-herford.de 

Link:
Netzwerk für Integration und Vielfalt im Kreis 
Herford:www.widunetz.de/
Integrationskonzept der Stadt Herford:
www.herford.de/media/custom/395_2404_1.
PDF?La=1&object=med|395.2404.1
Protokoll der Konferenz Migrationsvernetzung im 
Kreis Herford vom 02. Dezember 2005 
www.institut-fsi.de/bilder/DokumentationKreis-
HerfordMigrationskonferenz05.pdf
www.diakonie-herford.de
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4.1.2 Institution:
Diakonischen Werkes der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens im Kirchenbezirk Pirna e.V.

Handlungsfeld:
Soziales Jugendprojekt / Regionales DW

Beschreibung:
Modellprojekt prisma: Hauptziel des Modellpro-
jektes prisma ist die gezielte Vorbeugung gegen Al-
koholmissbrauch, Drogenkonsum und Kriminalität. 
Dabei fi nden Themen bzw. Fragen, die Jugendliche 
in ihrer Entwicklung interessieren, in prisma Raum. 
Gleichzeitig soll überprüft werden, inwieweit ein 
Konzept von systemisch-interkulturellem Denken 
und Handeln zur Integration von jungen Menschen 
unterschiedlicher Herkunftsländer beitragen kann.

Ort:
Pirna 

Kontakt:
Soziales Jugendprojekt „UZ“/prisma
Schmiedestrasse 2, Hinterhaus
01796 Pirna
Telefon: 03501 52 99 67
Telefax: 03501 56 01 29
E-Mail: prisma@diakonie-pirna.de
E-Mail: jugendprojekt-uz@diakonie-pirna.de 

Link:
www.diakonie-pirna.de
Konzept prisma:
http://uz.diakonie-pirna.de/Prisma/Konzept/473/
Projektziele UZ:
http://uz.diakonie-pirna.de/UZ/Konzept/ 
Projektziele/432/

4.1.3 Institution:
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische 
 Jugendsozialarbeit (BAG EJSA)

Handlungsfeld:
Jugendsozialarbeit / Fachverband

Beschreibung:
Fort- und Weiterbildung zu den Themen: interkul-
turelle Kompetenzen, interkulturelle Öffnung, Kon-
zepte und Methoden der interkulturellen Bildung.

Ort:
überregional

Kontakt:
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische 
 Jugendsozialarbeit
Wagenburgstraße 26–28
70184 Stuttgart
Telefon: 0711/16489-0
Telefax: 0711/16489-21

Link:
www.bagejsa.de (Arbeitsfeld Migration)

Praxisbeispiele
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4.1.4 Institution:
Die Wille gGmbH – Evangelisches Zentrum für 
Kinder- und Jugendhilfe, berufl iche Qualifi zie-
rung, Kultur und Bildung

Handlungsfeld:
Kinder- und Jugendhilfe

Beschreibung:
Leitbild: „Wir sind eine interreligiöse und interkul-
turelle Einrichtung, orientieren uns am christlichen 
Menschenbild und stehen in der Tradition sozialer 
Verantwortung.“

„Streitfall Religion – Interreligiöse Kompetenz 
und Konfl iktbearbeitung“: In dem Projekt werden 
Workshops und Seminare entwickelt und durchge-
führt für Schulklassen und Jugendgruppen sowie 
Fortbildungsveranstaltungen für Multiplikato-
rInnen, insbesondere zu den drei monotheistischen 
Religionen Judentum, Christentum und Islam. Die 
persönliche Begegnung mit VertreterInnen der Re-
ligionen und die Anwendung kreativer Methoden 
stehen im Mittelpunkt. Schwerpunkt der Arbeit ist 
dabei die Entwicklung und Erprobung eines inter-
religiösen Konfl ikttrainings für Jugendliche, das 
Schüler und Schülerinnen dazu befähigt, interre-
ligiöse Konfl ikte zu erkennen und konstruktiv zu 
bearbeiten.

Ort:
Berlin

Kontakt:
Die Wille gGmbH
Wilhelmstraße 115 
10963 Berlin
Telefon: 030 - 26 47 62 - 0
Telefax: 030 - 26 47 62 - 99
E-Mail: info@diewille.de

Link:
www.diewille.de/cms/index.htm

Projektadresse:
www.zentrum-jerusalem.de

4.1.5 Institution:
Diakonisches Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Walsrode

Handlungsfeld:
Kirchenkreissozialarbeit/Regionales Diakonisches 
Werk

Beschreibung:
Interkulturelle Öffnung gehört zur gängigen Praxis. 
Erreichbarkeit der Beratungsdienste „unter einem 
Dach“, unproblematische Vermittlung und Termin-
vergabe, Vertrauensvorschuss der KlientInnen zu 
Mitarbeitern der Diakonie, kollegiale Beratung im 
Team und die gute Zusammenarbeit mit Ehrenamt-
lichen und Kirchengemeinden im Kirchenkreis sind 
in Kurzform die Eckpunkte für den Erfolg der in-
terkulturellen Öffnung.

Ort:
Walsrode

Kontakt:
Diakonisches Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Walsrode
Brückstr. 7 
29664 Walsrode
Telefon: 05161/ 94960
Telefax: 05161/ 949619
E-Mail: dw.walsrode@evlka.de

Link:
www.kirchenkreis-walsrode.de/pages/beratung---
diakonie/diakonisches-werk.php

Praxisbeispiele
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4.1.6 Institution:
Diakonisches Werk Heidelberg

Handlungsfeld:
Regionales DW

Beschreibung:
Freiwilliges Engagement und Ehrenamt – Das Pro-
jekt „Aufeinander zugehen – Ehrenamtliche vermit-
teln zwischen den Kulturen“, das von der Landes-
stiftung Baden-Württemberg fi nanziert wird, bietet 
die Möglichkeit, diesem Bedarf gerecht zu werden. 
Seit Juni 2006 hat das Diakonische Werk Heidelberg 
im Rahmen des Programms „Aufeinander zugehen 
– Ehrenamtliche vermitteln zwischen den Kultu-
ren“ das von der Landesstiftung Baden-Württem-
berg fi nanziert wird 20 ehrenamtliche Integrations-
begleiterInnen qualifi ziert, die MigrantInnen bei 
ihren ersten Schritten in Heidelberg begleiten. Sie 
haben Schulungen zum Zuwanderungsgesetz, ein 
interkulturelles Training sowie Workshops zu den 
Themen Integration und Kommunikation absol-
viert. Jetzt begleiten sie Familien mit Migrations-
hintergrund in verschiedenen Alltagssituationen 
oder führen Gruppenangebote durch.

Ort:
Heidelberg

Kontakt:
Diakonisches Werk Heidelberg
Karl-Ludwig-Strasse 6
69117 Heidelberg
Telefon: 06221 / 5375 - 0
Telefax: 06221 / 5375 – 75
E-Mail: diakonie@ekihd.de
Ansprechpartnerin:
Nadine Marschik
Telefon: 06221 - 537522
nadine.marschik@ekihd.de

Link:
www.diakonie-heidelberg.de/Projekte/ 
Integrationsbegleiter

Integrationsbegleiter:
Aufeinander zugehen – Ehrenamtliche vermitteln 
zwischen den Kulturen

4.1.7 Institution:
Diakonisches Werk im Landkreis Breisgau 
Hochschwarzwald

Handlungsfeld:
Kirchengemeinde / Regionales DW

Beschreibung:
Die Kaffee-Kleider-Stube ist ein Ort der Begeg-
nung völlig verschiedener Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen. Gespräch, Austausch und 
Beratung stehen im Mittelpunkt. Toleranz und Inte-
gration werden dadurch gefördert und ermöglicht. 
Die Gelegenheit zur Bedarfsdeckung von Beklei-
dung wird geboten. Kleiderressourcen aus privater 
Hand werden erschlossen und genutzt. Die Mitar-
beiterinnen und Besucherinnen repräsentieren die 
verschiedenen Kulturen und Konfessionen.

Ort:
Kirchzarten

Kontakt:
Diakonisches Werk im Landkreis Breisgau 
Hochschwarzwald
Am Fischerrain 1 
79199 Kirchzarten
Telefon: 07661 / 93840
Telefax: 07661 / 938440
E-Mail: info@dwnetzwerk.de
Ansprechpartner:Ralf Rollenbeck 

Link:
www.dwnetzwerk.de/home.htm
Kleiderstube:
www.ekineu.de/„Gruppen und Kreise“/ 
Erwachsene/Kaffee-Kleider-Stube

Praxisbeispiele
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4.1.8 Institution:
Mehrgenerationenhaus Haus der Zukunft e.V.

Handlungsfeld:
trägerübergreifend / auch Ev. Kirchengemeinde und 
regionales DW

Beschreibung:
Leitbild: „Das Mehr-Generationen-Haus will gegen 
den Prozess der Vereinzelung, Isolierung und Tren-
nung neue Verbindungen herstellen und das Geben 
und Nehmen zwischen Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, unterschiedlichen Alters, Kultur und Ge-
schichte am Standort organisieren. Keine Gesell-
schaft kann darauf auf Dauer verzichten.“ 

Ort:
Bremen

Kontakt:
Haus der Zukunft e.V.
Lüssumer Heide 6
28777 Bremen
Telefon: 0421 361 792 93
Telefax: 0421 361 792 94
E-Mail:
Haus-der-Zukunft-Luessum@afsd.bremen.de

Link:
Leitbild:
www.hdzbremen.com/test/images/pdf/Leitsaetze_
MGH.pdf 
www.hdzbremen.com/test/

4.1.9 Institution:
Berufsbildungswerk (BBW) Waiblingen gGmbH

Handlungsfeld:
Berufsbildungswerk

Beschreibung:
Leitbildergänzung: Wir begegnen der Vielfalt von 
Religionen und Lebensentwürfen in unserem Haus 
mit Achtung, und nehmen sie als Lernfeld für ge-
genseitige Toleranz, Versöhnung und ein friedliches 
Miteinander wahr.

Interkulturell orientierte Erstausbildung junger Mi-
granten mit erhöhtem Förderbedarf.

Ort:
Waiblingen, Aalen, Schwäbisch Gmünd, Esslingen 

Kontakt:
Berufsbildungswerk (BBW) Waiblingen gGmbH
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen
Telefon: 07151 5004-0
Telefax: 07151 5004-208
E-Mail: info@bbw-waiblingen.de

Link:
Leitbi ld :  w w w.bbw-waibl i ngen .de / Lei t-
bild-Ergaenzung-der-BBW-Waiblingen-
gGmbH.989.0.html

Praxisbeispiele
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4.1.10 Institution:
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e.V.

Handlungsfeld:
Fort- und Weiterbildung / Landesverband

Beschreibung:
Weiterbildung „Kompetenzen in der Einwande-
rungsgesellschaft – Interkulturelle Lernprozesse in 
der Sozialen und Pädagogischen Arbeit“:

Ort:
Frankfurt

Kontakt:
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e.V.
Ederstraße 12
60486 Frankfurt am Main 
Pfr. Andreas Lipsch, Interkultureller Beauftragter 
der EKHN und des DWHN
Referat Integration und interkulturelles 
Zusammenleben
Telefon: 069 / 7947 226
Telefax: 069 / 7947 249
E-Mail: andreas.lipsch@dwhn.de

Link:
www.diakonie-hessen-nassau.de/Rat und Hilfe/
Migration und interkulturelles Zusammenleben/
Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildung
Flyer Weiterbildung:
www.diakonie-hessen-nassau.de/DWHN/rathilfe/
Seiten/Migration/PDF/WBRKompetenzen.pdf

4.1.11 Institution:
Stiftung ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg

Handlungsfeld:
Evangelische Jugendhilfe

Beschreibung:
Das Ziel des interkulturell ausgerichteten Bil-
dungsarbeitprojektes war es, fremdenfeindliche 
Haltungen, Intoleranz und Gewalt bei überwiegend 
einheimischen Jugendlichen, die sich im Übergang 
von der Schule in den Beruf befi nden, abzubauen 
und interkulturelle Kompetenz zu fördern.

Ort:
Dessau

Kontakt:
Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis
Interkulturelle Bildungsarbeit 
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau
Telefon: (0340) 661 270
Telefax: (0340) 661 27 29
E-Mail: Migra-de@stejh.de 

Link:
www.sanktjohannis.org/angebote/Integration

Praxisbeispiele
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4.1.12 Institution:
Frauenhaus Duisburg gGmbH

Handlungsfeld:
Frauenhaus

Beschreibung:
Mit einem neuen Projekt zur sozialen Integration für 
Migrantinnen soll ein Netzwerk aufgebaut werden, 
in dem Frauen mit und ohne Migrationshintergrund 
gleichberechtigt unterstützt und zur Mitarbeit ge-
wonnen werden sollen. Selten machen Frauen mit 
Migrationshintergrund im Vorfeld Gebrauch von 
den gesetzlich gebotenen Schutzmaßnahmen. Des-
halb ist es wichtig, sie in ihrer Sprache in Bera-
tungsstellen und Frauenhäusern zu informieren und 
ihnen die notwendige Unterstützung zu geben. Dies 
bedeutet aber auch, die vorhandenen Strukturen zu 
öffnen.

Ort:
Duisburg

Kontakt:
Frauenhaus Duisburg gGmbH
Postfach 10 05 13
47005 Duisburg
Telefon: 0203-370073 
Telefax: 0203-37 31 16 
E-Mail: info@frauenhaus-duisburg.de

Link:
www.frauenhaus-duisburg.de/
Info im Newsletter Punkt 11 unter 
www.ekir.de/ekir/674_40436.php 

4.1.13 Institution:
Frauenprojekte BORA e.V. 

Handlungsfeld:
Frauenhaus

Beschreibung:
Grundsätze der Arbeit: In der Arbeit mit Migran-
tinnen berücksichtigen wir ihre Herkunft und ihre 
spezielle Lebenssituation in Deutschland. Wir ar-
beiten mit Dolmetscherinnen oder mehrsprachigen 
Kolleginnen und setzen uns politisch-öffentlich für 
mehr Rechte ein. Das Team des Frauenhauses ist 
interkulturell.

Ort:
Berlin

Kontakt:
Geschäftsstelle BORA e.V.
Berliner Allee 130
13088 Berlin
Telefon: 030-9240 5513
Telefax: 030-9209 2924
E-Mail:
geschaeftsstelle@frauenprojekte-bora.de
ev@frauenprojekte-bora.de

Link:
www.frauenprojekte-bora.de/deu/_frm/
fr.php?url=/01_fh/fr.htm

Praxisbeispiele
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4.1.14 Institution:
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
 schlesische Oberlausitz e.V. 

Handlungsfeld:
Handlungsfeldübergreifend / Landesverband

Beschreibung:
Fachgruppe „Interkulturelle Öffnung von Einrich-
tungen der Diakonie“: 
Zusammenschluss von mehreren Trägern aus den 
Bereichen Altenhilfe / (Kranken-) –pfl ege, psycho-
soziale Beratung und Gemeinwesenarbeit.

Broschüren:
„Interkulturelle Öffnungsprozesse der Diakonie in 
Berlin und Brandenburg“– Praxisbeispiele

„ETHNICITY – Zwei Modelle für eine Welt im 
Wandel:Empfehlungen zur Einführung von Diver-
sity Management und interkulturelle Öffnung“

Ort:
Berlin / Brandenburg

Kontakt:
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz.e.V
Paulsenstr. 55/56 
12163 Berlin
Ansprechpartnerin:Monika Wagner
Telefon: 030- 82097-252 
Telefax: 030-82097-105
E-Mail: wagner.m@dwbo.de 

Link:
Fachgruppe „Interkulturelle Öffnung von Einrich-
tungen der Diakonie“:
www.diakonie-portal.de/Members/eui/Navigation/
Migration/inter/index_html/view

Broschüren zum Bestellen:
www.diakonie-portal.de/Members/eui/Navigation/
Migration/inter/index_html/index_htlm/view 

4.1.15 Institution:
Tageseinrichtung für Kinder Niehler Gürtel / 
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchen-
verbandes Köln und Region

Handlungsfeld:
Tageseinrichtung für Kinder

Beschreibung:
Ziel: Schaffung von Kooperation zwischen den 
Fachdiensten bzw. des Fachdienstes Migration und 
der Tageseinrichtung. 

Leitlinien:
– religiöse Erziehung unter Berücksichtigung der 

vielfältigen Glaubensrichtungen und Kulturen, 
um sozialethische Normen und Werte transpa-
rent und lebbar zu machen

– interkulturelle Erziehung, die Unterschiede be-
greifbar macht und zu Auseinandersetzung und 
Toleranz einlädt

Ort:
Köln-Nippes

Kontakt:
Tageseinrichtung für Kinder
Niehler Gürtel 104
50733 Köln
Telefon: 0221-740 84 27
Jan Conrads, Leiter
E-Mail: niehlergürtel@diakonie-koeln.de 

Link:
www.diakonie-koeln.de/content/ratundhilfe/koeln/
tageseinrichtungen/nippes.php

Praxisbeispiele
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4.1.16 Institution:
Hilfe im Alter Gemeinnützige GmbH der Inne-
ren Mission München

Handlungsfeld:
Offene/Ambulante Altenhilfe

Beschreibung:
Seminar für mehrsprachige Helferinnen und 
Helfer:Gewinnung, Schulung und Begleitung von 
mehrsprachigen Ehrenamtlichen zur Unterstüt-
zung von älteren Migrantinnen und Migranten 
als Besuchsdienst und Lotsen in den sozialen 
Hilfesystemen.

Ort:
München

Kontakt:
Hilfe im Alter Gemeinnützige GmbH der Inneren 
Mission München
Magdalenenstraße 7/I, 
80638 München
Telefon: (0 89) 15 91 35-22

Link:
Seminar für ehrenamtliche pfl egerische Dienste 
www.im-muenchen1.de/altenhilfe/
seminar_ehrenamt/s2/index.php?mid=2

4.1.17 Institution:
Diakonisches Werk Neukölln-Oberspree e.V. 

Handlungsfeld:
Diakonie-Stationen / Regionales DW

Beschreibung:
Das Projekt wurde vom 1. September 2001 bis zum 
31. August 2004 in Berlin mit den drei Diakonie-So-
zialstationen in den Innenstadtbezirken Neukölln, 
Kreuzberg und Wedding durchgeführt. Das drei-
jährige Bundesmodellvorhaben hatte die Aufgabe, 
interkulturelle Öffnungsprozesse exemplarisch in 
drei Berliner Diakonie-Stationen zu untersuchen, 
zu begleiten und zu befördern. Voraussetzungen für 
die Auswahl der drei Pfl egeeinrichtungen waren, 
dass sie sich in Einzugsgebieten mit einem hohen 
Bevölkerungsanteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund befi nden sowie über erste Erfahrungen 
mit der Versorgung älterer Migranten verfügen.

Ort:
Berlin Neukölln / Kreuzberg / Wedding

Kontakt:
Diakonisches Werk Neukölln-Oberspree e. V. 
Geschäftsstelle
Rübelandstraße 9
12053 Berlin
Telefon: (030) 6 89 04 – 134
Telefax: (030) 6 89 04 - 203

Link:
Projektbeschreibung und Bestellung 
Dokumentation:
www.diakonie-station.de/global/sv_faq.
php?faqkat=4
Projektbeschreibung:
www.evfh-berlin.de/INIB/pf_ap_interkult_diako-
nie.html
Webseite DW Neukölln-Oberspree:
www.diakonisches-werk-berlin.de/

Praxisbeispiele
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4.1.18 Institution:
Evangelischen Diakonieverbandes im Landkreis 
Calw

Handlungsfeld:
Allgemeine Sozialarbeit / Regionales DW

Beschreibung:
Projekt zur Lebensmittelversorgung für Menschen 
mit geringem Haushaltsbudget Wohnraumberatung 
speziell für Obdachlose, Interkulturelles und –ge-
neratives Kontaktcafé, Lern werkstatt für sozial be-
nachteiligte und leistungsschwache Kinder und Ju-
gendliche insbesondere mit Migrationshintergrund 

Förderung interkultureller und intergenerativer 
Begegnung. Förderung der gesellschaftlichen Inte-
gration von Migranten; Entwicklung von Bürger-
beteiligung und Bürgerengagement. „Wir be raten 
Kirchengemeinden, Schulen, Ämter und son-
stige Institutionen zu dem Thema interkulturelle 
Öffnung“. 

Ort:
Nagold / Calw

Kontakt:
Evangelischer Diakonieverband im Landkreis Calw
Hohe Str. 8
72202 Nagold
Telefon: 0 74 52 / 84 10 29
Telefax: 0 74 52 / 84 10 44

Link:
http://diakonie-nagold.de/html/migranten_beratung.
html

Praxisbeispiele



13.2008 Diakonie Texte 21

5. Literatur

Arbeitskreis „Charta für eine kultursensible Alten-
pfl ege“ in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (Hrsg.): Für eine kultursensible 
Altenpfl ege. Eine Handreichung. Köln, Juni 2002.

Auernheimer, Georg (Hrsg.): „Interkulturelle Kom-
petenz und pädagogische Professionalität.“ In: 
Schriften für interkulturelle Studien, 13. Opladen 
2002.

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-Schle-
sische Oberlausitz e.V. (Hrsg.) Interkulturelle Öff-
nungsprozesse der Diakonie in Berlin und Branden-
burg. Berlin 2005.

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 
Württemberg/Abteilung Migration und Ökumene: 
Trainings- und Methodenhandbuch: Bausteine zur 
interkulturellen Öffnung. Stuttgart 2001.

Eppenstein, Thomas: Einfalt der Vielfalt?: Interkul-
turelle pädagogische Kompetenz in der Migrations-
gesellschaft. Frankfurt/M. 2003

Evangelische Konferenz für Familien- und Lebens-
beratung e.V. (Hrsg.): Integration gestalten – Wie 
müssen die fachlichen Standards in der institutio-
nellen Beratung migrationssensibel weiterentwi-
ckelt werden. Dokumentation des Expertinnenge-
spräches 11. Oktober 2007 in Berlin.  
www.ekful.de/TYPO3/fi leadmin/EKFUL/DATA/
DOCUMENTS/Dokumentation_Fachtagung2007.pdf

Evangelischer Migrationsdienst Württemberg 
EMDW, Stuttgart (HSG.) WIR MACHEN UNS 
AUF DEN WEG – Fit für die KITA in der Einwan-
derungsgesellschaft, 2006  
www.ekiba.de/ekiba_neu/images/Wir_machen_
uns_auf _den_Weg-Inhalt.pdf

Fischer, Veronika; Springer, Monika und Ioan-
na Zacharaki (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz. 
Fortbildung – Transfer – Organisationsentwick-
lung. Schwalbach/Ts. 2005.

Frenzke-Kuhlbach, Annette: Mediation unter be-
sonderer Berücksichtigung interkultureller Aspekte 
im Gemeinwesen. In: Zeitschrift für Migration und 
Soziale Arbeit, 3/4 2005, 249-256.

Handschuck, Sabine; Klawe, Willy: Interkulturelle 
Verständigung in der sozialen Arbeit: ein Erfah-
rungs-, Lern- und Übungsprogramm zum Erwerb 
interkultureller Kompetenz. Weinheim; Juventa 
2004.

Kunze, Norbert: Interkulturelle psychologische 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung und Interkul-
turelle Kompetenz. In: Blickpunkt EFL-Beratung 
April 2005, 6-18.

Mecheril, Paul: Einführung in die Migrationspäda-
gogik. Weinheim 2004. 

Pavkovic, Gari: Interkulturelle Kompetenz in der 
Erziehungsberatung. In: iza (2/1999), 23-29.

Zacharaki, Ionna; Eppenstein, Thomas und Micha-
el Krummacher (Hrsg.) Praxishandbuch interkultu-
relle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. 
Schwalbach/Ts. 2007. 



22 Diakonie Texte 13.2008

Anlage 1
Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche

Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland nach Art. 9 Buchst. b Grundordnung 
über die Anforderungen der privatrechtlichen be-
rufl ichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und des Diakonischen Werkes

1. Juli 2005

Der Rat empfi ehlt mit Zustimmung der Kirchen-
konferenz folgende Richtlinie nach Art. 9 Buchst. b 
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland:

§ 1  Geltungsbereich

1. Diese Richtlinie regelt die Anforderungen an die 
in privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhält-
nissen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Dienststellen und Einrichtungen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und ihres 
Diakonischen Werkes. Den Gliedkirchen und ih-
ren Diakonischen Werken wird empfohlen, ihre 
entsprechenden Regelungen auf der Grundlage 
dieser Richtlinie zu treffen.

2. Andere kirchliche und diakonische Einrich-
tungen, Werke und Dienste im Bereich der evan-
gelischen Kirche können diese Richtlinie auf-
grund von Beschlüssen ihrer zuständigen 
Gremien anwenden. Für eine kirchliche oder 
diakonische Einrichtung einer Freikirche, die 
Mitglied im Diakonischen Werk der Evange-
lischen Kirche in Deutschland ist, tritt anstelle 
der Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in § 3 Absatz 1 die Freikirche.

3. Diese Richtlinie gilt nicht für Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter in öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnissen. 

§ 2  Grundlagen des kirchlichen Dienstes

1. Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag be-
stimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu be-
zeugen. Alle Frauen und Männer, die in Anstel-
lungsverhältnissen in Kirche und Diakonie tätig 
sind, tragen in unterschiedlicher Weise dazu bei, 
dass dieser Auftrag erfüllt werden kann. Dieser 
Auftrag ist die Grundlage der Rechte und Pfl ich-
ten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

2. Es ist Aufgabe der kirchlichen und diakonischen 
Anstellungsträger, ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit den christlichen Grundsätzen ih-
rer Arbeit vertraut zu machen. Sie fördern die 
Fort- und Weiterbildung zu Themen des Glau-
bens und des christlichen Menschenbildes. 

§ 3 Berufl iche Anforderung bei der Be-

gründung des Arbeitsverhältnisses

1. Die berufl iche Mitarbeit in der evangelischen 
Kirche und ihrer Diakonie setzt grundsätzlich 
die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland oder einer Kir-
che voraus, mit der die Evangelische Kirche in 
Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden 
ist.

2. Für Aufgaben, die nicht der Verkündigung, Seel-
sorge, Unterweisung oder Leitung zuzuordnen 
sind, kann von Absatz 1 abgewichen werden, 
wenn andere geeignete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht zu gewinnen sind. In diesem 
Fall können auch Personen eingestellt werden, 
die einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in Deutschland 
oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen 
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angehören sollen. Die Einstellung von Personen, 
die die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht er-
füllen, muss im Einzelfall unter Beachtung der 
Größe der Dienststelle oder Einrichtung und ih-
rer sonstigen Mitarbeiterschaft sowie der wahr-
zunehmenden Aufgaben und des jeweiligen Um-
feldes geprüft werden. § 2 Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt

3. Für den Dienst in der evangelischen Kirche und 
ihrer Diakonie ist ungeeignet, wer aus der evan-
gelischen Kirche ausgetreten ist, ohne in eine an-
dere Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen oder der Vereinigung Evan-
gelischer Freikirchen übergetreten zu sein. Un-
geeignet kann auch sein, wer aus einer anderen 
Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in Deutschland oder der Vereini-
gung Evangelischer Freikirchen ausgetreten ist. 

§ 4 Berufl iche Anforderung während des 

Arbeitsverhältnisses

1. Je nach Aufgabenbereich übernehmen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Verantwortung für die 
glaubwürdige Erfüllung kirchlicher und diako-
nischer Aufgaben. Sie haben sich daher loyal ge-
genüber der evangelischen Kirche zu verhalten.

2. Von evangelischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wird erwartet, dass sie Schrift und Be-
kenntnis anerkennen. Sofern sie in der Verkündi-
gung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung 
tätig sind, wird eine inner- und außerdienstliche 
Lebensführung erwartet, die der übernommenen 
Verantwortung entspricht.

3. Von christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wird erwartet, dass sie Schrift und Bekennt-
nis achten und für die christliche Prägung ihrer 
Einrichtung eintreten.

4. Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben den kirchlichen Auftrag zu beachten 

und die ihnen übertragenen Aufgaben im Sinne 
der Kirche zu erfüllen. 

§ 5 Verstöße gegen berufl iche Anfor -

der ungen an Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter

1. Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
eine in dieser Richtlinie genannte berufl iche An-
forderung an die Mitarbeit im kirchlichen oder 
diakonischen Dienst nicht mehr, soll der Anstel-
lungsträger durch Beratung und Gespräch auf 
die Beseitigung des Mangels hinwirken. Als letz-
te Maßnahme ist nach Abwägung der Umstände 
des Einzelfalles eine außerordentliche Kündi-
gung aus wichtigem Grund möglich, wenn der 
Mangel nicht auf andere Weise (z. B. Versetzung, 
Abmahnung, ordentliche Kündigung) behoben 
werden kann.

2. Ein Grund für eine außerordentliche Kündigung 
ist insbesondere der Austritt aus der evange-
lischen Kirche oder ein Verhalten, das eine grobe 
Missachtung der evangelischen Kirche und ihrer 
Ordnungen und somit eine Beeinträchtigung der 
Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes dar-
stellt.

3. Ein Kündigungsgrund kann auch gegeben sein, 
wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus 
einer anderen als der evangelischen Kirche aus-
tritt. 

§ 6 Gliedkirchliche Bestimmungen

Soweit Anforderungen in gliedkirchlichen Rege-
lungen für besondere Berufsgruppen über die An-
forderungen dieser Richtlinie hinausgehen, bleiben 
sie unberührt.

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
Vorsitzender des Rates der EKD
Bischof Dr. Wolfgang Huber

Anlage 1 – Richtlinie
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Anlage 2
Begründung zur Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche

Begründung zur Richtlinie des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland nach Art. 9 Buchst. 
b Grundordnung über die Anforderungen der pri-
vatrechtliehen berufl ichen Mitarbeit in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und des Diako-
nischen Werkes der EKD 

Die Richtlinie regelt sowohl die Zugangsvoraus-
setzungen Zu berufl icher Tätigkeit in Kirche und 
ihrer Diakonie als auch die wesentlichen Loyali-
tätspfl ichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Indern die EKD ihr Selbstverständnis in Fragen 
berufl icher Anforderungen defi niert, füllt sie das 
ihr verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestim-
mungsrecht aus. Mit der Richtlinie wird ein Rah-
men für entsprechende gliedkirchliche Regelungen 
geschaffen. 

A. Hintergründe und Zielsetzung der 

Richtlinie 

I.  Notwendigkeit der Richtlinie 

Die Notwendigkeit der Regelung von Zugangsvo-
raussetzungen zur berufl ichen Mitarbeit und von 
Loyalitätspfl ichten im kirchlichen Arbeitsverhält-
nis ergibt sich zum einen aus dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 19851 
zum anderen aus den Antidiskriminierungsrichtli-
nien der EU, insbesondere der Richtlinie 2000/78/
EG. Bei den Anforderungen an die berufl iche Mit-
arbeit handelt es sich um Fragen, die sich aus dem 
Selbstverständnis der Kirche ergeben. Maßgeblich 
ist hierbei laut Bundesverfassungsgericht nicht die 
Ansicht einzelner Einrichtungen oder Gruppie-
rungen. Zuständig für diese Fragen ist vielmehr al-
lein die verfasste Kirche. 

1 BVerfGE 70, S. 138 ff. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in dem oben er-
wähnten Beschluss festgestellt, dass die Defi nition 
besonderer Grundverpfl ichtungen im kirchlichen 
Arbeitsverhältnis nicht dem kirchlichen Arbeitge-
ber als Vertragspartei zukommt, sondern der Reli-
gionsgesellschaft als solcher. Es kommt weder auf 
die Auffassung einzelner Einrichtungen, bei denen 
die Meinungsbildung von verschiedensten Motiven 
beeinfl usst sein kann, noch auf die Ansicht brei-
ter Kreise von Kirchenmitgliedern oder einzelner 
bestimmten Tendenzen verbundener Mitarbeiter/
innen an. Vielmehr richten nach den von der ver-
fassten Kirche anerkannten Maßstäben.

Dieser bleibt es Überlassen, festzulegen, was „die 
Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündidi-
gung erfordert“, was „spezifi sch kirchliche Aufga-
ben“ sind, was „Nähe“ zu ihnen bedeutet, welches 
die „wesentlichen Grundsätze der Glaubens- und 
Sittenlehre“ sind und was als Verstoß gegen die-
se anzusehen ist. Auch das „ob“ und „wie“ einer 
Abstufung der Loyalitätspfl ichten gehört zu dem 
kirchlichen Selbstbestimmungsrecht. Grenzen des 
Selbstbestimmungsrechts stellen das allgemeine 
Willkürverbot (Art. 3 I GG), die Begriffe der guten 
Sitten (§ 138 I BGB) und des ordre public (Art. 6 
EGBGB) dar2 

Aus diesem Selbstbestimmungsrecht in Verbin-
dung mit dem Gebot der Rechtssicherheit ergibt 
sich aber auch eine Gestaltungspfl icht der Kirchen, 
da Entscheidungen über den Bestand kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse nicht weniger vorhersehbar 
sein dürfen, als solche über den Bestand weltlicher 
Arbeitsverhältnisse. Die Kirchen haben den ihnen 
durch das Selbstbestimmungsrecht eingeräumten 
Freiraum zu gestalten, da Freiraum nicht Vakuum 
bedeutet3. 

2 BVerfGE 70, S. 138, 166, 168 

3 soMummenhoff NZA 1990, S. 585, 589 
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Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der vor-
liegenden Ordnung ist die Richtlinie 2000/78/EG 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf-
tigung und Beruf, die der Rat der EU im Jahr 2000 
beschlossen hat und die von den Mitgliedstaaten 
umzusetzen ist. Sie verfolgt das Ziel Benachteili-
gungen aus verschiedenen Gründen, unter anderem 
aus Gründen der Religion oder Weltanschauung, 
zu verhindern oder zu beseitigen. In der Richtlinie 
vorgesehen ist auch eine Ausnahmeklausel, die eine 
unterschiedliche Behandlung wegen der Religion 
oder Wcltanschauung bei der Beschäftigung durch 
Religionsgemeinschaften ermöglicht. Nach dem 
derzeitigen Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung europäischer Antidiskriminierungsrichtlinien 
soll diese Ausnahme in Artikel 1, § 9 Absatz I wie 
folgt umgesetzt werden: „… eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion oder Weltans-
schauung bei der Beschäftigung durch Religions-
gemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrich-
tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform (…) [ist] 
auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder 
Weltanschauung unter Beachtung des Selbstver-
ständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft 
oder Vereinigung nach der Art der Tätigkeit eine 
gerechtfertigte berufl iche Anforderung darstellt.“ 
Schon aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Kirche 
festlegen muss, unter welchen Bedingungen die Re-
ligion einer Person eine gerechtfertigte berufl iche 
Anforderung angesichts ihres Selbstverständnisses 
darstellt. Erfolgt diese Festlegung nicht und besteht 
eine nachweisbar unterschiedliche Praxis in bezug 
auf die Beschäftigung nichtevangelischer Personen 
oder die Weiterbeschäftigung von Personen, die aus 
der Kirche ausgetreten sind, so besteht die Gefahr, 
dass die Kirche sich nicht auf diese Ausnahme wird 
berufen können. Vielmehr könnte sie vor dem Hin-
tergrund des Antidiskriminierungsgesetzes ver-
pfl ichtet werden, Personen einzustellen, die nicht 
der evangelischen oder einer anderen christlichen 
Kirche angehören. 

II. Rechtliche Hintergründe 

a) Arbeits- und verfassungsrechtliche 

Hinter gründe 

Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber bezieht sich 
allgemein auf das Verhalten des Arbeitnehmers und 
bedeutet Rücksicht und Redlichkeit gegenüber den 
Zielen und Anschauungen des Arbeitgebers. Sie 
geht über die Arbeitspfl icht hinaus und verpfl ichtet 
ihn, die Interessen des Arbeitgebers und seines Be-
triebes nach besten Kräften wahrzunehmen und im 
Rahmen der Zumutbarkeit alles zu unterlassen, was 
ihm schadet4. Auch im weltlichen Arbeitsrecht gibt 
es Nebenpfl ichten gegenüber dem Arbeitgeber, nach 
denen ein Arbeitnehmer in angemessener Weise 
auf die Interessen seines Arbeitgebers Rücksicht zu 
nehmen hat. Dies ist insbesondere im Bereich des 
öffentlichen Dienstes und in Tendenzbetrieben der 
Fall5. Außerdienstliches Verhalten kann aber nur 
ausnahmsweise den Bestand des Arbeitsverhält-
nisses beeinfl ussen. Das allgemeine Arbeitsrecht 
erlaubt es grundsätzlich nicht, besondere Loyali-
tätspfl ichten zu vereinbaren6. 

Daneben gibt es gerade in der Wirtschaft das Kon-
zept der „corporate identity“. Mit diesem Konzept 
wollen Firmen gegenüber Kunden, Finanzgebern, 
der Konkurrenz, aber insbesondere auch ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern die Frage beantwor-
ten, wer sie sind, welche Geschichte sie haben, für 
welche Werte sie stehen und welches Verhalten sie 
von ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlan-
gen. Dies wirkt sich nicht nur auf rein wirtschaft-
licher Ebene aus. Vielmehr kann eine Firma hieraus 
eine Identität ableiten, die unter anderem auf sozi-
alen und moralischen Vorstellungen beruht7. 

4 vgl. Mummenhoff, NZA 1990, S. 585 

5 Arntzen, Loyalität und Loyalitätsprobleme in kirchlichen 
Arbeitsverhältnissen,S. 108 ff., 2003 

6 vgl. Mummenhoff, NZA 1990, S. 585, Rüfner, HdbSt-
KirchR II, S. 901 ff, 2. Aufl  1995, Schaub, Arbeitsrechts-
handbuch, §53, Rn. 1 ff., 10. Aufl . 2002

7 vgl.: Post/Berman, Global Corporate Citizenship in a 
Dot.com World, aus: Andriof/McIntosh, Perspectives on 
Corporate Citizenship, S. 69 ff., 2001

Anlage 2 – Begründung zur Richtlinie



26 Diakonie Texte 13.2008

Beide Begriffe – Loyalität und Identifi kation – spie-
len in der Kirche eine besondere Rolle. Gerade in 
Kirche und Diakonie hat Zugehörigkeit zur Kirche 
und das Konzept der Identität einen sehr viel hö-
heren Stellenwert. Die Zugehörigkeit geht weit über 
rein arbeitstechnische Aspekte hinaus. Der kirch-
liche Anspruch auf Loyalität unterscheidet sich 
wesentlich von dem herkömmlichen dienstlichen 
Loyalitätsanspruch und reicht schon aus seiner 
Natur heraus über diesen hinaus8. Kirche ist nicht 
irgendein Arbeitgeber. Für sie kann ihre Glaub-
würdigkeit davon abhängen, dass die Beschäftigten 
sich mit ihrem Selbstverständnis identifi zieren oder 
dieses zumindest respektieren. 

Deshalb ist Kirche aufgrund der Verfassungsgaran-
tie des Selbstbestimmungsrechts gem. Art. 140 GG 
i. V. m. Art. 137 Abs. III WRV befugt, im Wege des 
Vertragsabschlusses ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern besondere – über die gewöhnlichen 
arbeitsrechtlichen Pfl ichten hinausgehende – Lo-
yalitätsobliegenheiten aufzuerlegen. Diese Ver-
fassungsgarantie beinhaltet laut Bundesverfas-
sungsgericht, dass die Kirchen der Gestaltung des 
kirchlichen Dienstes das besondere Leitbild einer 
christlichen Dienstgemeinschaft aller ihrer Mit-
arbeiter zugrunde legen können, sie können ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Beachtung 
der tragenden Grundsätze der kirchlichen Glau-
bens- und Sittenlehre auferlegen und von ihnen 
verlangen, dass sie nicht gegen die fundamentalen 
Verpfl ichtungen verstoßen, die sich aus der Zuge-
hörigkeit zur Kirche ergeben und die jedem Kir-
chenmitglied obliegen9. 

b) Kirchenrechtliche Grundlage: Art. 9 

Buchstabe b der Grundordnung der 

Evangelischen Kirche in Deutschland 

Nach Art. 9 Buchstabe b der Grundordnung kann 
die EKD Richtlinien für die Rechtsverhältnisse und 
für die wirtschaftliche Versorgung der Pfarrer und 

8 vgl. Mummenhoff, NZA 1990, S. 585, Rüfner, HdbSt-
KirchR II,S.901 ff, 2. Aufl . 1995 

9  BVer.fGE 70, S. 138, 165, ff; vgl. auch Richardi, Ar-
beitsrecht in der Kirche, S. 80, 4. Aufl . 2003; Mummenhoff, 
NZA 1990, S. 585,586 f. 

Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen Amts-
träger und Amtsträgerinnen aufstellen. Zwar passt 
die vorliegende Richtlinie vom Wortlaut her nicht 
zu Artikel 9 Buchstabe b, jedoch muss dieser im 
Zusammenhang mit Artikeln 7, 8, 10 a, 13 und im 
historischen Kontext gesehen werden. 

Betrachtet man Art. 9 Buchstabe b im Gesamt-
kontext der Grundordnung so bedeutet der Begriff 
„Richtlinie“ eine Steigerung gegenüber den Begrif-
fen „fördern und unterstützen“ in Artikel 7 und 

„Anregungen geben“ in Art, 8. In Abgrenzung zu 
Artikel 7 und 8 sind Richtlinien nicht nur einzelne 
Hinweise und Empfehlungen, sondern detaillierter 
ausgearbeitete Vorschläge. Richtlinien können die 
umfassende Regelung einer Materie vorsehen, für 
die – aus bestimmten Gründen – der Erlass eines 
Kirchengesetzes nicht in Frage kommt10. Dabei 
bezwecken sie grundsätzlich das Vorgeben eines 
rechtlichen Rahmens zur einheitlichen Regelung ei-
ner Materie. Artikel 10 a der Grundordnung erlaubt 
es der EKD, unter bestimmten Voraussetzungen 
Kirchengesetze mit Wirkung für die Gliedkirchen 
zu erlassen. Wenn es der EKD möglich ist bezüg-
lich der Arbeitsverhältnisse der privatrechtlieh 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Anregungen gem. Artikel 8 und Kirchengesetze 
gem. Art. 10 a der Grundordnung aufzustellen, so 
muss es ihr auch möglich sein, Richtlinien über den 
Wortlaut des Artikel 9 Buchstabe b hinaus zu dieser 
Materie zu verfassen. Dies ergibt sich bereits aus 
dem Gesamtkontext der Grundordnung. Bestätigt 
wird dieses Ergebnis von Artikel 13 der Grundord-
nung, wonach alle oder einzelne Gliedkirchen der 
EKD mit Zustimmung des Rates einzelne Aufga-
ben übertragen oder die Entscheidung in Aufgaben 
überlassen können, für welche die Gliedkirchen 
zuständig sind. Artikel 13 zeigt, dass der Katalog 
des Artikel 9 nicht abschließend sein kann. Somit 
ergibt sich aus Artikel 13 in Verbindung mit Artikel 
9 die zulässige Grundlage für die Richtlinie. 

Ihrer Rechtsnatur nach sind Richtlinien für die 
Gliedkirchen unverbindlich. Sie haben zwar einen 

10  vgl. Brunotte, Die Grundordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, S. 157, 1954 
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höheren Bindungsanspruch als das „Fördern“ und 
„Anregen“ nach Artikel 7 und 8. Die Gliedkirchen 
müssen sie jedoch nicht befolgen und können davon 
abweichen, setzen sich jedoch in diesem Fall in Wi-
derspruch zu der Richtlinie. Somit sind Richtlinien 
auch nicht völlig unbeachtlich. Insbesondere wenn 
sie mit den Gliedkirchen abgestimmt sind, wird ih-
nen eine stärkere Wirkung zukommen11 

Bei der vorliegenden Richtlinie handelt es sich nicht 
um eine Anregung, da die Regelungsmaterie dafür 
zu komplex ist. Die Möglichkeit eines Kirchenge-
setzes wurde bedacht. Die Landeskirchen haben 
jedoch in ihren Voten einer Richtlinie den Vorzug 
gegeben. Ein Kirchengesetz schien von der Sache 
her nicht geboten, vielmehr wurde die Richtlinie 
als ausreichend angesehen. Die Landeskirchen 
haben nunmehr die Möglichkeit, die Richtlinie in 
eigener Verantwortung umzusetzen und dabei auf 
ihre jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Eine Ar-
beitsrechtsregelung hätte das gewünschte Ziel, das 
Vorgeben eines rechtlichen Rahmens, nicht er-
reicht. Auch ist die Materie nicht Aufgabe der Ar-
beitsrechtlichen Kommission, Die Festlegung von 
Zugangsvoraussetzungen und Loyalitätspfl ichten 
ist nicht mitbestimmungspfl ichtig. Vielmehr ist die 
Defi nition der berufl ichen Anforderungen allein 
Aufgabe der verfassten Kirche in ihrer Funktion als 
„Kirche“ und nicht als Arbeitsgeber. Die Zustän-
digkeit liegt daher nicht bei der Arbeitsrechtlichen 
Kommission, sondern bei den kirchenleitenden 
Organen. 

Artikel 9 Buchstabe b der Grundordnung muss zu-
dem vor dem Hintergrund historischer Anwendung 
gesehen werden. Die folgenden Richtlinien, die 
sich alle mit der Regelung von Arbeitsverhältnissen 
privatrechtlich beschäftigter Mitarbeiterinnen und 
Mirarbeiter beschäftigen, sind in der Vergangenheit 
auf Artikel 9 Buchstabe b der Grundordnung ge-
stützt worden: 

Richtlinien gemäß Art. 9 Buchstahe b der Grund- �

ordnung für ein Kirchengesetz über das Verfah-
ren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechts-

11  vgl. Brunotte, Die Grundordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, S. 157, 1954 

Regelungsgesetz – ARRG) vom 8. Oktober 1976 
(ABl.EKD S. 398) 
Kirchliche Dienstvertragsordnung Richtlinien  �

des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land vom 10.06.1970 einschließlich Vergütungs-
gmruppenplan als Anlage zu § 11 (Abl.EKD 
1970, S. 346) 
Muster für ein Kirchengesetz über Mitarbeiter- �

vertretungen in kirchlichen und diakonischen 
Dienststellen und Einrichtungen vom 26. 05. 1972 
(ABl.EKD 1972, S. 285). 

III Andere bestehende Loyalitäts-

regelungen im kirchlichen Bereich 

a)  Im Bereich der Gliedkirchen der EKD 

Im Bereich der Gliedkirchen der EKD existieren 
nur uneinheitliche landeskirchliche Regelungen. 
Viele Landeskirchen haben nur einzelne Aspekte 
der berufl ichen Anforderungen geregelt. In einigen 
Fällen beschränkt sich die Regelung der Materie 
auf eine oder wenige „Generalklauseln“. In man-
chen Gliedkirchen existieren überhaupt keine Be-
stimmungen. Häufi g sind insbesondere die Einstel-
lungsvoraussetzungen bzw. die Ansnahmen von der 
Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche detailliert 
geregelt (so zum Beispiel im Kirchengesetz über 
die Beschäftigung von Mitarbeitern in kirchlichen 
und diakonischen Einrichtungen im Bereich der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und 
in der Ordnung der Lippischen Landskirche über 
Ausnahmen vom Erfordernis der Zugehörigkeit zur 
evangelischen Kirche bei Einstellung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern). 

Ein Beispiel für detaillierte Regelungen von Zu-
gangsvoraussetzungen und Loyalitätsanforderungen 
fi ndet sich in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern12. Die Regelung unterscheidet bei den 
Einstellungsvoraussetzungen zwischen Aufgaben 
der Verkündung, Seelsorge, katechetischen Unter-
weisung, Leitungsfunktionen und anderen Aufga-
ben. Geregelt ist, für welche Aufgaben Ausnahmen 
von der Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche zu-

12  Amtsblatt für die Evangelisch-Lutherische Kirchein Ba-
yern 200I, S.6 ff 
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gelassen werden. Für eine Einstellung nicht geeig-
net ist zum Beispiel, wer sich kirchenfeindlich betä-
tigt und in Verbindung zu einer kirchenfeindlichen 
Vereinigung steht. Weiterhin geregelt werden die 
Verpfl ichtungen der kirchlichen und diakonischen 
Dienstgeber und die Loyalitätspfl ichten, wobei ei-
ne Abstufung nach Nähe zur evangelischen Kirche 
und ausgeübter Position erfolgt. Festgehalten wird 
der Umgang mit Loyalitätsverstößen und mögliche 
Gründe für eine Kündigung. Auch hier fi ndet sich 
die Bezugnahme auf Aufgabe und Stellung der je-
weiligen Mitarbeiterin/des jeweiligen Mitarbeiters. 

b)  Katholische Kirche 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat bereits 1993 
die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhaltnisse13 beschlos-
sen, die für alle Beschäftigten der katholischen 
Kirche und des Caritasverbandes in allen 27 Diö-
zesen gilt. Defi niert werden die Grundprinzipien 
des kirchlichen Dienstes, Einstellungsvorausset-
zungen und Loyalitätsobliegenheiten. Nahe zur ka-
tholischen Kirche und Art der ausgeübten Position 
werden durchweg berücksichtigt. 

Im Vergleich zur vorliegenden Richtlinie sind die 
Anforderungen sehr viel detaillierter ausgestaltet, 
es werden genauere Vorgaben bezüglich der Anfor-
derungen aufgestellt und eine Vielzahl konkreter 
Fallgestaltungen aufgezählt. Gründe für eine Kün-
digung nach der Grundordnung sind zum Beispiel 
der Kirchenaustritt, das öffentliche Eintreten ge-
gen Grundsätze der katholischen Kirche (z.B. zum 
Thema Abtreibung) und schwerwiegende sittliche 
Verfehlungen. Zu beachten sind aber auch hierbei 
die Einzelfallumstände und die persönliche Situa-
tion des jeweiligen Mitarbeiters oder der jeweiligen 
Mirarbeiterin. 

IV. Ziel der Richtlinie 

Ziel der Richtlinie ist es – vor dem Hintergrund der 
uneinheitlichen landeskirchlichen Regelungen – ei-
ne gemeinsame Grundlage für Loyalität im kirch-

13  abgedruckt in Wenner, Beschlüsse der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Stand: Juli 2001 

lichen Bereich zu schaffen. Dabei ist – wie bereits 
oben ausgeführt – die Rechtsform als Richtlinie, 
auch aufgrund der Präferenz der Gliedkirchen, be-
wusst gewählt worden. Die Richtlinie entfaltet kei-
ne unmittelbare rechtliche Wirkung für die Landes-
kirchen, sondern bedarf zunächst der Umsetzung. 
§ 1 Abs. 1 spricht insoweit eine Empfehlung an die 
Gliedkirchen aus, ihre entsprechenden Regelungen 
auf der Grundlage der Richtlinie zu treffen, vorge-
geben wird hier also nur ein Rahmen für eine Lo-
yalität. Mehr als einen allgemeinen Rahmen kann 
die Festlegung von Loyalitätskriterien auch nicht 
leisten, da Loyalität im Ergebnis keine individuelle 
Leistung einzelner Personen ist. Vielmehr handelt 
es sich um eine interpersonelle Leistung, die durch 
institutionellen Rückhalt gefördert werden mus14. 
Vor diesem Hintergrund will die Richtlinie keine 
einseitigen Anforderungen an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stellen, sondern an Dienstgeber 
gleichermaßen. Bewusst werden nur gemeinsame 
Mindeststandards defi niert. Auf detaillierte Be-
schreibungen von Loyalitätspfl ichten wurde, anders 
als bei einem ersten Entwurf aus dem Jahr 1995, 
der auf der Mitarbeiterseite auf strikte Ablehnung 
stieß, verzichtet. 

Der Entwurf der Richtlinie ist auf heftige Kritik der 
Mitarbeiterseite gestoßen. Ver.di hat eine Unter-
schriftenaktion gegen die Richtlinie durchgeführt. 
Gegen die Richtlinie ist insbesondere eingewendet 
worden, dass sie nicht auf Art. 9 Buchstabe b der 
Grundordnung gestützt werden könne. Sie schaffe 
Arbeitsrecht ohne ein Arbeitsrechtsregelungsver-
fahren und übergehe damit die Kompetenzen der 
arbeitsrechtlichen Kommission. Auch verknüpfe 
die Richtlinie Fragen des Glaubens mit arbeits-
rechtlichen Disziplinarmaßnahmen und entbehre 
einer theologischen Grundlage. Zum Inhalt wird 
eingewendet, dass die verwendeten Rechtsbegriffe 
zu unbestimmt seien und ihre Auslegung und An-
wendung in der Praxis ungewiss sei. Sie bedeute 
eine Verschärfung gegenüber bereits bestehenden 
Regelungen. Problematisch sei auch, dass die Richt-
linie die private Lebensführung der Arbeimehmer 
erfasse und in diesem Punkt keine deutliche Unter-

14  so Arntzen, Loyalität und Loyalitätsprobleme in kirch-
lichen Arbeitsverhältnissen, S. 340, 2003 
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scheidung zwischen Mitarbeiter/innen im Verkün-
dungsdienst und in den übrigen Aufgabenbereichen 
vornehme. 

Die Richtlinie will jedoch keine Verschärfung ge-
genüber hisher bestehenden Regelungen einfuhren, 
sondern nur die bisher gängige Praxis festhalten. 
Insbesondere soll keine Verhaltensänderung bei 
den Beschäftigten hervorgerufen werden. Ziel der 
Richtlinie ist es, das zu erfüllen, was das Bun-
desverfassungsgeticht in seinem Beschluss aus 
dem Jahr 1985 den Kirchen auferlegt hat, nämlich 
Grundsätze bezüglich der berufl ichen Mitarbeit zu 
defi nieren, die sich aus dem Selbstverständnis der 
Kirche ergeben und nur von dieser festgelegt wer-
den können. Staatliche Gerichte müssen ansonsten 
im Zweifelsfall bei der verfassten Kirche nachfra-
gen und haben hierauf nur in den oben gezeigten 
Grenzen Einfl uss (Willkürverbot, gute Sitten und 
ordre public). 

Reuter kommt in seinem theologischen Gutachten 
„Kirchenspezifi sche Anforderungen an die privat-
rechtliche berufl iche Mitarbeit in der Evangelischen 
Kirche und ihrer Diakonie“, das er im Auftrag des 
Rates der EKD im März 2005 erstellt hat, zu dem 
Ergebnis, dass keine prinzipiellen theologischen 
Bedenken gegen die Richtlinie bestehen. Er betont 
im Zusammenhang mit dem Merkmal der Kirchen-
zugehörigkeit, dass auch eine offene Kirche Kirche 
bleiben müsse. Die Kirche muss laut Reuter sowohl 
aus rechtlicher als auch aus theologischer Sicht er-
kennbar Kirche bleiben können und um dies zu ge-
währleisten, die notwendigen rechtlichen Rahmen-
bedingungen schaffen können. 

B. Inhalt der Richtlinie und die 

einzelnen Bestimmungen 

Die Richtlinie regelt im wesentlichen zwei Aspekte. 
Zum einen werden die Zugangsvoraussetzungen 
zur berufl ichen Tätigkeit in Kirche und Diakonie 
geregelt, zum anderen werden die wesentlichen 
Loyalitätspfl ichten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter festgehalten. Die Zugangsvoraussetzungen 
sind in § 3 festgehalten, die Anforderungen an die 
berufl iche Mitarbeit sind in §§ 2 und 4 festgehalten, 
wobei § 2 I im wesentlichen den Wortlaut aus der 

Präambel des MVG.EKD und aus § 2 DVO.EKD 
wiedergibt. § 2 II spricht eine Verpfl ichtung des 
Dienstgebers aus. § 4 nimmt eine Abstufung derge-
stalt vor, dass an Personen, die im Bereich der Ver-
kündung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung 
arbeiten, höhere Anforderungen gestellt werden. 
§ 5 regelt die Vorgehensweise bei Verstößen, wobei 
ausdrücklich Gespräch und Beratung im Vorder-
grund stehen, die Kündigung ist ultima ratio. § 6 
sieht eine Öffnungsklausel vor, nach der gliedkirch-
liche Regelungen, die über die Anforderungen der 
Ordnung hinausgehen, nicht berührt werden. Da-
mit soll der Befürchtung Rechnung getragen wer-
den, dass weitergehende Regelungen, die in einigen 
Gliedkirchen bestehen, zurückgenommen werden 
müssten. 

Zu § 1 
Nach den ersten Meinungsäußerungen der Landes-
kirchen und den Beratungen der Leitenden Juristen/
innen wird der Beschluss der Ordnung als Richt-
linie des Rates nach Artikel 9 Grundordnung der 
EKD gegenüber einem Kirchengesetz präferiert. 

Abs. 2 nimmt die Formulicrung von § 1 Abs. 2 Satz 
1 des Kirchengesetzes über Mitabeitervcrtretungen 
auf. Die Spezialregelung in Satz 2 in Bezug auf die 
Freikirchen ist erforderlich, da diese regelmäßig 
Mitgliedstatus in den Diakonischen Werken haben. 

Zu § 2 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 sind in vergleichbarem Wort-
laut in der Präambel zum Kirchengesetz über Mit-
arbeitervertretungen enthalten. 

Im Gegenzug zur Mitwirkung der Mitarbeiter-
schaft am Verkündigungsauftrag sind nach Abs. 2 
die Dienstgeber verpfl ichtet, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit den christlichen Grundsätzen 
der Arbeit vertraut zu machen. Weitcrhin sind sie 
gehalten, entsprechcnde Fortbildungsangebote zu 
fördern. 

Zu § 3 
Abs. 1 enthält den Grundsatz, dass von kirchlichen 
und diakonischen Dienstgebern regelmäßig Per-
sonen eingestellt werden sollen, die der evange-
lischen Kirche angehören. 
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Abs. 2 ermöglicht Ausnahmen von diesem Grund-
satz, wenn die Aufgaben nicht zur Verkündigung, 
Seelsorge, Unterweisung oder Leitung gehören. Für 
andere Aufgabenfelder können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausnahmsweise angestellt werden, 
die einer anderen christlichen Kirche angehören. 
Wenn für diese Aufgabenfelder auch keine ande-
ren Christen gewonnen werden können, können als 
weitere Ausnahme (von der „Soll“-Vorschrift) auch 
andere Personen eingestellt werden. 

Für diese Ausnahmen zieht Abs. 3 eine Grenze. 
Wer aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist 
kann für eine Einstellung nicht in Betracht kom-
men. Dies kann auch bei Austritt aus einer ande-
ren christlichen Kirche der Fall sein. Hier bedarf es 
aber einer Entscheidung nach den Umständen des 
Einzelfalles. 

Für alle Mitarbeiter/innen gilt, dass sie bei der Er-
füllung des Verkündigungsauftrages mitwirken. 

Zu § 4 
Während des Arbeitsverhältnisses sieht § 4 eine 
Differenzierung vor. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben sich loyal zu verhalten und überneh-
men je nach Aufgabenbereich Verantwortung für 

die glaubwürdige Erfüllung kirchlicher und diako-
nischer Aufgaben. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Verkündigungsdienst oder mit Aufgaben, die 
im inhaltlichen Kontext zum Verkündigungsdienst 
stehen, stehen unter einer demgegenüber heraus-
gehobenen Erwartung, dass ihre inner- und au-
ßerdienstliche Lebensführung der übernommenen 
Verantwortung entspricht. 

Absätze 2 bis 4 sehen eine konfessionsspezifi sche 
Abstufung der Anforderungen vor. 

Zu § 5 
Abs. 1 defi niert die Vcrfahrcnsstufung, mit der der 
Dienstgeber auf Verstöße gegen berufl iche Anfor-
derungen reagieren soll. Dabei wird das ultmia-ra-
tio-Prinzip der Kündigung unterstrichen. 

In Abs. 2 ist (wie in allen vorhandenen gliedkirch-
lichen Regelungen) vorgesehen, dass der Austritt 
aus der evangelischen Kirche ein Grund zur außer-
ordentlichen Kündigung ist. 

Zu §6 
In einigen Landeskirchen bestehen für besonde-
re Berufsgruppen weitergehende Regelungen, die 
nach § 6 unberührt bleiben. 
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